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Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

Bewertung und Bestätigung von Arbeitschutzmanagementsystemen 
in Betrieben durch die hessische Arbeitsschutzbehörde

Hessen innovativ – Arbeitsschutz konkret

Die ASCA-AMS-Bestätigung



Sie führen in Ihrem Unternehmen ein Arbeits-
schutzmanagementsystem (AMS) und möchten  
Ihr AMS prüfen und bewerten lassen? Dann nut-
zen Sie die ASCA-AMS-Bestätigung, ein Angebot 
der Arbeitsschutzbehörde in Hessen.

Experten der Arbeitsschutzdezernate bei den  
Regierungspräsidien bieten Ihnen an, Ihr AMS 
zu untersuchen und zu bewerten. Das Angebot 
richtet sich sowohl an Unternehmen mit eigen-
ständig geführtem, als auch an Unternehmen mit 
integriertem AMS. 

Die Untersuchung und Bewertung des AMS 
durch die hessische Arbeitsschutzbehörde soll 
darüber Auskunft geben, ob das AMS geeignet 
ist, wirksam die Sicherheit und die Gesundheit der 
Beschäftigten zu schützen und ob die Ziele und 
Vorgaben des AMS im Unternehmen umgesetzt 
und gelebt werden. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Bewertungs-
verfahrens kann eine „ASCA-AMS-Bestätigung“ 
ausgestellt werden. 

Grundlagen
Die ASCA-AMS-Bestätigung 
basiert auf dem ASCA-Leit-
faden Arbeitsschutzmanage-
ment, veröffentlicht durch das 
Hessische Ministerium für Soziales 
und Integration. Der ASCA-Leitfa-
den Arbeitsschutz management ist 
eine Handlungshilfe im Sinne des 
„Nationalen Leitfadens für Arbeits-
schutzmanagementsysteme (NLF)“ 
und des internationalen ILO-Leitfadens 
für Arbeitsschutzmanagementsysteme. 

Das Verfahren der ASCA-AMS-Bestätigung  
orientiert sich an den Vorgaben der GDA-Leitlinie 
„Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes“ 
sowie am „Leitfaden zur Auditierung von  

Managementsystemen“ (DIN EN ISO 19011:2011). 
Die Teilnahme an einem ASCA-AMS-Bestätigungs-
verfahren erfolgt grundsätzlich freiwillig.

Die ASCA-AMS-Bestätigung
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E	 Ergebnisbericht: Ergebnisse werden dargestellt,  
evtl. Nachbesserungsbedarf wird dargelegt.

E	 Das Unternehmen setzt den Nachbesserungs-
bedarf um.

E	 Die ASCA-AMS-Bestätigung wird nach erfolg-
reichem Abschluss über reicht. Diese hat eine 
Gültigkeitsdauer von drei Jahren, danach ist eine 
Erneuerung möglich.

Ablauf der ASCA-AMS-Bestätigung
E	 Die Kontaktaufnahme erfolgt 

durch das Unternehmen oder 
die Behörde. Es wird im ersten 
Schritt geklärt: Ist ein betrieb-
liches AMS in einer für eine 
ASCA-AMS-Bestätigung ausreichen-
den Ausbaustufe vorhanden? Besteht 
die Bereitschaft erforderlichenfalls einen  
Verbesserungsprozess einzuleiten?

E	 Der Klärungstermin mit dem Unternehmen 
dient dem Informationsaustausch zum Verfah-
ren der ASCA-AMS-Bestätigung. Die Behörde 
verschafft sich einen ersten Überblick über das 
vorliegende AMS. Die zeitliche Planung sowie 
die nächsten Schritte werden besprochen.

E	 Vorprüfung/Ablaufplanung: Die AMS-Doku-
mentation wird vorgeprüft und ein Ablaufplan 
für das Verfahren erstellt und abgestimmt.

E	 Die System- und Compliance-Prüfung wird in 
der Regel innerhalb eines Tages durchgeführt.

 Die System-Prüfung bewertet die Elemente des 
AMS der Organisation, insbesondere 

•  die im Rahmen des AMS vorgegebene Politik, 
Strategie und gesetzten Ziele für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz und 

•  den Aufbau, die Verfahren und die Leistungen 
des Arbeitsschutzmanagementsystems. 

 Die Compliance-Prüfung betrachtet die Ein-
haltung rechtlicher und weiterer Arbeitsschutz-
verpflichtungen im Unternehmen anhand von 
Stichproben. 
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Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.arbeitsschutz-hessen.de 
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